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Uberbriickungsleistungen — wenige
erfullen die Kriterien

Vor gut drei Jahren wurden in der Schweiz massgeblich auf Initiative der SKOS die
Uberbriickungsleistungen eingefiihrt. Sie gewéhrleisten &lteren Arbeitslosen die materielle
Existenzsicherung fir die Zeit zwischen der Aussteuerung von der Arbeitslosenversicherung
und der Pensionierung. Doch die Voraussetzungen sind streng.

Romano Butoni, gelernter Schlosser, 58 Jahre alt und seit mehr als
20 Jahren beim gleichen Betrieb titig, verliert nach einer Fusion
seinen Arbeitsplatz. Er meldet sich bei der regionalen Arbeitsver-
mittlung (RAV). Trotz unzihliger Bewerbungen findet Butoni keine
Stelle mehr und wird kurz nach seinem 60. Geburtstag ausgesteu-
ert. Im letzten Gesprich erklirt ihm seine RAV-Beraterin, dass er
méglicherweise Anspruch auf Uberbriickungsleistungen hat.

Die Uberbriickungsleistungen (UL) stehen fiir den jiingsten
Ausbau des Sozialstaates in der Schweiz. Die UL gewahrleisten ilte-
ren Arbeitslosen die materielle Existenzsicherung fiir die Zeit zwi-
schen der Aussteuerung von der Arbeitslosenversicherung und der
Pensionierung.

I 18 ZESO 4/24 SCHWERPUNKT

SKOS-Idee findet Gehor

Die Uberbriickungsleistungen weisen einige Besonderheiten auf,
die fiir die sozialpolitische Debatte von Bedeutung sind. Das fingt
bei der Entstehungsgeschichte dieser Sozialleistung an, geht weiter
zu den Hiirden, die genommen werden miissen, um UL beanspru-
chen zu kénnen, und fiihrt schliesslich zu den Gegenleistungen, die
erbracht werden sollen, um diese Gelder tiber lingere Zeit beziehen
zu diirfen.

Die Diskussion iiber die UL wurde von der SKOS lanciert. Diese
publizierte im Februar 2018 das Positionspapier «Alternativen zur
Sozialhilfe fiir iiber 55-Jihrige». Gemeint sind damit Erginzungs-
leistungen fiir dltere Arbeitslose, die keine Leistungen von der ALV



mehr erhalten. Der Bundesrat griff den Vorschlag zum allgemeinen
Erstaunen auf.

Im Lead war Bundesritin Keller Sutter, die damalige Vorstehe-
rin des Eidgenéssischen Justiz- und Polizeidepartements. Sie
suchte nach einer Massnahme, mit der sie die Volksinitiative der
Schweizerischen Volkspartei (SVP), die sogenannte Begrenzungsin-
itiative, wirkungsvoll bekimpfen konnte. Eine Annahme hitte eine
Kiindigung der Personenfreiziigigkeit zwischen der Europiischen
Union und der Schweiz zur Folge gehabt. So kam es, dass schon im
Herbst 2019 ein Entwurf fiir ein UL-Gesetz in die Vernehmlassung
gegeben wurde. Die UL wurden vom Parlament im Juni 2020 ver-
abschiedet und ohne Referendum auf den 1. Juli 2021 eingefiihrt.
Die SVP-Initiative wurde am 27. September 2020 an der Urne ab-
gelehnt.

UL-Kriterien
Die Uberbriickungsleistungen decken die Kosten fiir den Lebens-
bedarf, die Miete oder auch die Arztkosten, fiir welche die ilteren
ausgesteuerten Arbeitslosen nicht selbst aufkommen kénnen. Da-
bei orientieren sie sich in ihrer Ausgestaltung und Berechnung
stark an den Erginzungsleistungen. Trotzdem musste der Vor-
schlag einige Federn lassen, inshesondere bei den Kriterien, die er-
fiillt sein miissen, um UL beanspruchen zu kénnen.

1. Zum Ersten muss man das 60. Altersjahr im Zeitpunkt der
Aussteuerung schon erreicht haben.

2. Zum Zweiten muss man mindestens 20 Jahre AHV-Beitrige
geleistet haben, davon mindestens fiinf Jahre nach dem 50. Ge-
burtstag.

3. Zum Dritten muss man ein Mindesteinkommen von jihrlich
mindestens 75% der AHV-Hochstrente (22 050 Franken,
Stand 2024) verdient haben oder Erziechungs- und Betreu-
ungsgutschriften aufweisen.

4. Zum Vierten muss man in der Schweiz oder in einem der Mit-
gliedstaaten der EU oder EFTA wohnen.

5. Und zum Fiinften darf man als allein lebende Person nicht
mehrals 50 000 Franken Vermogen haben, als Paar nicht
mehr als 100 000 Franken. Hausbesitz wird dabei nicht ange-
rechnet, wohl aber Pensionskassenguthaben von iiber 522 600
(Stand 2024) Franken.

Der Anteil der ausgesteuerten alteren Arbeitslosen, die diese Krite-
rien allesamt erfiillen, ist, wie die Erfahrungen seit Inkrafttreten zei-
gen, nicht allzu hoch. Zwischen Mitte 2021 und Ende 2022 wur-
den 5519 tiber 60-jihrige Personen ausgesteuert. Von ihnen ha-
ben 671 Personen Uberbriickungsleistungen erhalten. Die
durchschnittliche UL-Quote, also der Anteil aller UL-Beziehenden
am Total der ausgesteuerten Personen ab dem 60. Altersjahr, be-
trigt damit zwolf Prozent. Das Bundesamt fiir Sozialversicherungen
hatte mit einer Quote von 36 Prozent gerechnet. Diese Schitzung
basierte auf der Annahme, dass alle Personen, die Anspruch auf UL
haben, einen Antrag stellen und dann diese Sozialleistung auch er-
halten. 759 Gesuche der Zielgruppe wurden abgelehnt, die meis-
ten, weil (noch) ein zu hohes Vermégen vorhanden war.

Diese Zahlen werden sich im Laufe der Zeit noch indern, wenn
der Einfluss der Pandemie abklingt und die Aussteuerungen sich
wieder in den bekannten Hohen einpendeln. 2026 sollen die UL
evaluiert werden. Schon jetzt werden Stimmen laut, die fiir eine Ab-
schaffung dieses «Schnellschusses» plidieren. Thnen wird entge-
gengehalten, dass ganz im Gegenteil die Kriterien, die fiir einen Be-
zug erfiillt sein miissen, gelockert werden sollten, damit die UL ihre
ihnen zugewiesene Wirkung erst so richtig entfalten kénnen.

VON DER SOZIALHILFE IN DIE RENTE

Klare Vorteile gegeniiber Sozialhilfe

Die ilteren ausgesteuerten Arbeitslosen fahren mit den Uberbrii-
ckungsleistungen deutlich besser als mit einem Bezug von Sozial-
hilfe. Die Vermogensfreigrenze ist klar hoher, bei der Sozialhilfe
liegt sie gemiss den SKOS-Richtlinien fiir eine Einzelperson bei
4000 Franken. Der gedeckte Grundbedarf ist ebenfalls deutlich
hoher, ebenso die Mietzinsgutschriften. Die UL kennen auch keine
Verwandtenunterstiitzungs- oder Riickerstattungspflicht. Schliess-
lich kénnen die UL auch «exportiert> und damit im europiischen
Ausland bezogen werden. Allerdings werden erstmalig bestimmte
Ausgaben dieser Sozialleistung an die Kaufkraft des jeweiligen Lan-
des angepasst.

Die UL schiitzen auch die Altersvorsorge der Beziechenden. Wer
UL bezieht, istim Gegensatz zur Sozialhilfe nicht verpflichtet, friith-
zeitig das Kapital aus der zweiten Siule der beruflichen Vorsorge zu
bezichen, um sein Leben zu finanzieren. Vielmehr kénnen die UL
bis zum Erreichen des Referenzalters bezogen werden, ausser es ist
schon jetzt absehbar, dass dann das Renteneinkommen nur aus
AHV und Erginzungsleistungen bestehen wird. In dem Fall muss
man sich mit 62 frithpensionieren lassen. Damit gewinnen die
Uberbriickungsleistungen nochmals eine andere Bedeutung. Sie
konnen eine entscheidende Rolle spielen, wenn in der Alterspolitik
wieder tiber eine Erhohung des Rentenalters diskutiert wird.

Soziale Integration als Gegenleistung

Keine Leistung ohne Gegenleistung. Dieses neoliberale sozialstaat-
liche Motto gilt auch fiir die UL. Spannend wird es, wenn man sich
genau anschaut, was mit Gegenleistung gemeint ist. Im Gesetz ist
festgehalten, dass der Bundesrat vorsehen kann, dass eine Gegen-
leistung in Form von weiteren Bemithungen fiir eine arbeitsmarkt-
liche Integration nachgewiesen wird. In der Verordnung wird aus
dem «kann» eine zwingende Auflage: Der Bundesrat verlangt einen
jahrlichen Nachweis einer solchen Gegenleistung. In den Erlaute-
rungen zur Verordnung wird dann aber festgehalten, dass die Aus-
sichten von ilteren Arbeitslosen, nochmals eine Stelle zu finden,
sehr gering sind. Sie diirfen darum auch soziale Gegenleistungen
erbringen. Gemeint ist damit, dass UL-Bezichende auch nachwei-
sen kénnen, dass sie sich freiwillig engagieren oder eine Angeharige
betreuen und pflegen. Damit wird die arbeitsmarktliche Integra-
tion mit einer gleichwertigen sozialen Integration erginzt. Diese
«Spielanlage» sollte die SKOS iitbernehmen, nachdem sie sich wie-
derholt dafiir ausgesprochen hat, dass die soziale Integration ein ei-
genstindiges Ziel der Sozialhilfe darstellt.

Romano Butoni beantragt bei der zustindigen Ausgleichskasse
Uberbriickungsleistungen. Wie sich herausstellt, sind seine Erspar-
nisse noch etwas zu hoch. Er ist inzwischen nach Italien zuriickge-
kehrt. In rund einem Jahr wird er die UL bezichen kénnen, bis er in
Rente gehen kann. Sein freiwilliges Engagement als Trainer des
Nachwuchses des lokalen Fussballvereins wird ihm als Gegenleis-
tung anerkannt.

]

Der Artikel wurde im Oktober im Strassenmagazin «surprise» pub-
liziert.

Prof. Dr. Carlo Kndpfel

Dozent Hochschule fiir Soziale Arbeit FHNW

SCHWERPUNKT 4/24 ZESO

19 .



	Überbrückungsleistungen : wenige erfüllen die Kriterien

